
Versicherungen für Freizeiten und Veranstaltungen 

Nr Art Leistung Kosten/Prämie Weitere Erklärungen Bewertung 
1a Kombinierte Haftpflicht- und 

Unfallversicherung 
• Personen-, Sach- und 

Vermögensschäden 
• Unfälle  

0,29 Euro/ Tag/ 
Person 

• Deliktunfähigkeitsklausel 
miteinbeziehen für Kinder 
unter 7 Jahren 
(deliktunfähig) bzw. unter 
18 Jahre (beschränkt 
deliktfähig) 

• Risikozuschläge bei 
besonderen Aktionen 

Pflicht 

1b Haftpflicht- und 
Unfallversicherung für 
besondere Veranstaltungen 

• Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden 

• Unfälle 

0,30 Euro/Person 
 
min. 40 Euro 

• Tagesveranstaltung mit 
erhöhtem Risiko (z.B. 
Sportturniere, 
Tanzveranstaltungen o.Ä.) 

(Pflicht) 

2. Regressversicherung bei 
Freizeiten (In- und Ausland) 

• Gebäude-, Feuer- und 
Leitungswasserschäden bei 
gemieteten Gebäuden oder 
Räumlichkeiten 

Gestaffelt nach 
Tagen, ab 0,41 €/ 
Person im Inland bzw.
0,56 €/ Person im 
Ausland Bis 8 Tage.

Bis 22 Tage 
Inland 0,46 €/p.P
Ausland 0,62 €/ p.P

• Kein ausreichender 
Versicherungsschutz im Rahmen

einer normalen 
Haftpflichtversicherung 

• Festprämie als Deckung 
möglich 

• Optional: 
Inventarversicherung (plus 
10%) 

Sinnvoll  bei 
Selbstversorgerfreizeiten
mit gemietetem 
Haus 

3. Auslandsreisekrankenversicheru
ng 
oder 
Krankenschutz 
für Gäste aus dem Ausland 
 

• Krankenversicherungsschutz 
im Ausland  

• oder deutscher 
Krankenversicherungsschutz 
im Inland für Gäste aus dem 
Ausland 

0,35 Euro/ Tag/ 
Person 
0,51 Euro/ Person 
(Notfallservice im 
Ausland für gesamte 
Zeit) 
1,50 Euro/Tag/Person

• ambulant, stationär, Zahn, 
Rückführung bzw. 
Überführung 

• Ergänzung zur 
Krankenversicherung 

Oftmals schon privat 
vorhanden; vorab zu 
prüfen. 



Versicherungen für Freizeiten und Veranstaltungen 
4. Reisegepäckversicherung • Ersetzt bei Verlust oder 

Beschädigung den Wert des 
Reisegepäcks 

Gestaffelt nach 
Tagen, 
Wert und Zielort 
Ab 2,98 Euro/Person 
je 
1000 Euro 
Versicherungssumme

• Auch bei Campingfreizeiten 
• Kann sinnvoll sein bei 

Flugreisen 

 

4.2 Fahrradversicherung als 
Zusatzdeckung zur 
Reisegepäckversicherung

       Fahrradwert /Kosten
Bis 300 € = 4,31€
Bis 600 € = 8,60€
Bis 900 € = 12,90€

Die Entschädigung ist je 
Versicherungsfall auf 
maximal 250 Euro begrenzt, 
wenn der Diebstahl 
zwischen 22:00 Uhr und 
6:00 Uhr verübt wird.

5. Rechtsschutzversicherung für 
Mitarbeitende 

•Rechtsschutz in Zivil- und 
Strafverfahren 

Gestaffelt nach 
Tagen, ab 0,72 Euro/ 
Mitarbeiter/in 

• Bei Auslandsfreizeiten oder 
Kinderübernachtungsfreizeite
n sinnvoll 

 

6. Bootkasko-Versicherung •Eigene sowie fremde Boote und 
Surfbretter 

Gestaffelt nach Tagen
und Wert, ab 6,20 
Euro/ Boot 

• Sinnvoll auf Segel- oder 
Surffreizeiten 

Nötig bei Segelfreizeiten 
o.Ä. 

7. Versicherungsschutz für 
geliehene Sachen 

•Ersetzt Schäden an geliehenen 
Sachen für ein Event/ Aktion/ 
Freizeit 

7 Promille der 
Versicherungssumme

10 Promille der 
Versicherungssumme
mit Campingrisiko 

• Events und Freizeiten, bei 
denen Mitarbeitende private 
Sachen zur Verfügung stellen 

Nötig, wenn viele 
(teure) private Sachen 
zum Einsatz kommen 

8. Reiserücktrittsversicherung •Absicherung des gezahlten 
Reisepreises 

Gestaffelt nach 
Reisepreis, ohne 
Selbstbehalt ab 6,90 
Euro // mit 
Selbstbehalt ab 4,90 
Euro 

• Empfehlenswert bei teuren 
Freizeiten 

Sinnvoll  bei teuren
(Auslands-) 
Freizeiten 
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9. Dienstreise-

Fahrzeugversicherung 
•

•

Z.B. für gemietete 9er Busse von 
anderen Einrichtungen oder Privat.
(keine kommerziellen 
Vermieter) 

Dieser
Versicherungsschutz sorgt lediglich
für einen finanziellen
Ausgleich, sofern die 
Kraftfahrthaftpflichtversicherung
der Halterin/des Halters in 
Anspruch genommen werden 
muss.

PKW bis 9 Sitze/ 
Lieferwagen 9,80 
Euro/ 
Tag/ Fahrzeug 

Anhänger 4,90 €/Tag

• 

• 

Z.B. bei Freizeiten mit 
Sammelfahren 
Privat-PKW sind über den EC 
Pauschalvertrag abgedeckt 

 

10. Reisepreissicherungsschein •Ersatz des gezahlten Reisepreises 
bei Zahlungsunfähigkeit oder 
Insolvenz des Veranstalters 

0,60 Euro/ Person • Nach BGB §651r verpflichtend
bei allen Pauschalreisen  

Pflicht bei 
Pauschalreisen 

 

 Bei der Planung der Freizeit bitte vorher den nötigen Versicherungsschutz klären und Risiken abwägen 
 Bei Fragen steht die EC-Geschäftsstelle zur Verfügung 
 Prämien/ Kosten sind in die Kalkulation einzurechnen und im Teilnehmerpreis abzubilden 
 Abschluss der Versicherung über die EC-Geschäftsstelle; Prämien werden vom EC-Landesverband in Rechnung gestellt 
 Versicherer ist die Ecclesia Gruppe, Detmold - Prämien Stand ab 1.Jan 2025. (Aktualisiert am 21.05.2026). Anpassungen möglich.

 


